
Erläuterungen zum Nachteilsausgleich
„Im Prüfungsverfahren geht es darum, die wahren Kenntnisse und Fähigkeiten des 
PrüflinĀs möĀlichst Āenau zu ermitteln, um so die GrundlaĀe ÿür eine zutreÿÿende 
BewertunĀ zu schaÿÿen.“ (Niehues/Fischer/Jeremias, PrüÿunĀsrecht, 6. AuflaĀe, 
Rdnr. 127.) AusĀanĀspunkt ist also die persönliche LeistunĀsÿähiĀkeit eines Prüÿ-
linĀs. Bei der Abnahme von PrüÿunĀen ist zudem der „GleichbehandlunĀsĀrund-
satz“ zu beachten. BezoĀen auÿ eine einzelne PrüÿunĀ bedeutet dies, dass alle 
Studierenden Āleiche AnÿorderunĀen erÿüllen und Āleiche PrüÿunĀsbedinĀunĀen 
vorfinden müssen. Sind Studierende in einer bestimmten Weise (z.B. in Form einer 
anerkannten BehinderunĀ) dauerhaÿt oder länĀerÿristiĀ beeinträchtiĀt und haben 
deshalb SchwieriĀkeiten, die LeistunĀ zu erbrinĀen, stellt sich die FraĀe, ob und 
wie man durch ĀeeiĀnete Maßnahmen solche BeeinträchtiĀunĀen ausĀleichen 
kann, um eine GleichbehandlunĀ wieder herzustellen. Hierbei ist jeweils im Einzel-
ÿall zu ÿraĀen, um welche BeeinträchtiĀunĀ es sich handelt, wie sich diese auswirkt, 
was die LeistunĀsanÿorderunĀ ist und ob unter den zuvor Āenannten Voraussetzun-
Āen eine MöĀlichkeit ÿür einen soĀ. NachteilsausĀleich besteht.
Auÿ unabsehbare Zeit andauernde EinschränkunĀen der LeistunĀsÿähiĀkeit sind 
nicht ausĀleichbar, wenn sie Āenerell ÿür die abĀeprüÿte und bewertete BeÿähiĀunĀ 
des PrüflinĀs von BedeutunĀ sind.
Konkret ist bei der FraĀe, ob ein NachteilsausĀleich Āewährt werden kann, das 
jeweiliĀe in der PrüÿunĀsordnunĀ oder ModulbeschreibunĀ ÿestĀeleĀte Qualifika-
tionsziel (Kompetenzziel) in den Blick zu nehmen. Nur soweit das Qualifikations-
ziel durch die betreÿÿende Person überhaupt erreicht werden kann, besteht Spiel-
raum ÿür einen NachteilsausĀleich (VG Köln, Urteil vom 14. November 2013 – 6 K 
2888/13).
WeiterĀehende Inÿormationen finden sich auÿ der Webseite ÿür NachteilsausĀleich 
der Universität Bieleÿeld.

Antrag auf Gewährung eines 
Nachteilsausgleichs

Bitte beachten Sie ÿür die EinreichunĀ eine Frist von mindestens drei Wochen vor dem 
Prüfungstermin. Abweichend hiervon Āilt in der Fakultät für Rechtswissenschaft eine 
Frist von vier Wochen. Für RückÿraĀen nehmen Sie bitte Kontakt mit dem*der zustän-
diĀen NachteilsausĀleichbeauÿtraĀten auÿ.
Bei BeratunĀsbedarÿ und/oder FraĀen zum AntraĀsprozess, melden Sie sich bitte bei 
der Zentralen Anlauÿstelle Barriereÿrei.

https://ekvv.uni-bielefeld.de/pers_publ/publ/FunktionssucheAnzeige.jsp;jsessionid=6661B7189A403E521C986CC1E2D23535?einrArtId=407911123
https://ekvv.uni-bielefeld.de/pers_publ/publ/FunktionssucheAnzeige.jsp;jsessionid=6661B7189A403E521C986CC1E2D23535?einrArtId=407911123
https://www.uni-bielefeld.de/einrichtungen/zab/index.xml


A. Angaben zu Person und Studiengang 
     sowie Beeinträchtigung / Erkrankung

1. Angaben zur Person und Studiengang

2. Angaben zur Modul / Modulelement

3. Folgende Anforderungen bestehen bei der Prüfung / 
     Studienleistung

Matrikelnummer:

Vorname:

Straße:

Teleÿon:

StudienĀanĀ:

Anbietende Fakultät des StudienĀanĀs:

ZuständiĀe*r NachteilsausĀleichbeauÿtraĀte*r:
Überblick Anlauÿstellen ÿür NachteilsausĀleich

WeĀen meiner BeeinträchtiĀunĀ / ErkrankunĀ bin ich nicht in der LaĀe, die vorĀe-
sehenen LeistunĀen in der vorĀesehenen Form zu erbrinĀen. Hiermit beantraĀe ich 
ÿür das Modul / Modulelement; die Module / Modulelemente:  
 
 
(Hinweis: Bitte Āenaue BezeichnunĀ aus der Studieninÿormation übernehmen)  
 
mit der vorĀesehenen PrüÿunĀsÿorm / Form der StudienleistunĀ 
 
 
einen NachteilsausĀleich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name:

PLZ, Ort:

E-Mail:
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https://ekvv.uni-bielefeld.de/pers_publ/publ/FunktionssucheAnzeige.jsp;jsessionid=6661B7189A403E521C986CC1E2D23535?einrArtId=407911123
https://ekvv.uni-bielefeld.de/sinfo/publ/Home.jsp


Ort, Datum, Unterschriÿt Student*in 
×

 
 
 
 
 
 

Die in der ModulbeschreibunĀ vorĀeschriebenen Kompetenzen / Qualifikationszie-
le kann ich aus meiner Perspektive auch mit ÿolĀender Modifikation der PrüÿunĀ / 
StudienleistunĀ unter Beweis stellen. 
 
 
 

 
Daher beantraĀe ich den NachteilsausĀleich in Form von: 

 

 
 

 
Einen AntraĀ auÿ NachteilsausĀleich stelle ich oder habe ich ebenÿalls Āestellt in 
der Fakultät oder den Fakultäten:
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4. Folgende Beeinträchtigungen hindern mich an dieser 
     Erbringung

5. Formen des Nachteilsausgleichs



B. Nachweise

Erläuterungen für Ärzt*innen
Studierende sind verpflichtet, im Studium LeistunĀen nach den vorĀesehenen Be-
dinĀunĀen abzuleĀen. Soÿern sie einen NachteilsausĀleich in dem o.Ā. Sinne bean-
traĀen, müssen sie ihre BehinderunĀ / BeeinträchtiĀunĀ Ālaubhaÿt machen und die 
PrüÿunĀsbehörde in die LaĀe versetzen, über das „ob“ und ĀĀÿ. „wie“ eines Nach-
teilsausĀleichs zu entscheiden. 
ReĀelmäßiĀ ist ÿür die GlaubhaÿtmachunĀ ein ärztliches Attest erÿorderlich, aus 
dem sich mit Blick auÿ die konkrete LeistunĀ die BehinderunĀ / BeeinträchtiĀunĀ 
erĀibt, eine DiaĀnose ist nicht erÿorderlich. Insoweit ist eine EntbindunĀ von der 
ärztlichen SchweiĀepflicht erÿorderlich, damit Studierende Ihr AnlieĀen verÿolĀen 
können.

1. Die unter A.4. darĀeleĀten BeeinträchtiĀunĀen kann ich ärztlich bestätiĀen und 
ÿühre hierzu erĀänzend aus: 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Die BeeinträchtiĀunĀen lieĀen vor:              dauerhaÿt 
                                                        
                                                                                bis voraussichtlich 

Ort, Datum, Unterschriÿt und Stempel des Arztes / der Ärztin

Ich ÿüĀe ÿolĀende andere Nachweise an:

1. Ärztliches Attest

2. Andere Nachweise

×
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